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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
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Drucksache 15  /134

Bericht  des Petitionsausschusses Nr. 6 vom 3. Dezember 1999

Der Petitionsausschuss hat am 3. Dezember 1999 die nachstehend aufgeführten
d r e i  Eingaben abschließend beraten. Der Ausschuss bittet, die Bürgerschaft
(Landtag) möge über die Petitionen wie empfohlen beschließen und die Vorlage
dringlich behandeln.

Silke Striezel
Vorsitzende

Der Ausschuss bittet, folgende Eingaben für erledigt zu erklären, da sie nicht ab-
hilfefähig sind:

Nr. der Eingabe Gegenstand Begründung

L 14/471 Beschwerde gegen die Ein-
richtung einer Hafenschlick-
deponie

Das Hansestadt Bremische Hafenamt
(HBH) ist für die Gewährleistung aus-
reichender Wassertiefen in den ab-
geschleusten Hafenbecken in Bremer-
haven und damit für die Sicherheit des
Schiffsverkehrs und des Hafenum-
schlags verantwortlich. Infolge des im
August 1997 vorläufig ausgesprochenen
Verklappverbotes ist das Hafenressort
gezwungen, alternative Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für das Baggergut
zu finden, da sonst einige der be-
deutsamsten wirtschaftlichen Säulen
dieser Region (der Auto- und Fischum-
schlag sowie Werften) mit den dazuge-
hörigen Arbeitsplätzen und Erträgen
wegfallen würden. Seit ca. zwei Jahren
tritt das HBH intensiv mit einer Vielzahl
von Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in Kontakt, um einen al-
ternativen Entsorgungsweg für das
Bremerhavener Baggergut zu finden. In
dem Zusammenhang werden weder
Gelder noch Aufwand gespart. Im März
1999 erteilte das HBH der Bremer
Sonderabfall Beratungsgesellschaft
(BSBG) und der Universität Bremen
(marum) den Auftrag, insgesamt 63 dem
Hafenamt vorliegende Entsorgungs-
varianten zur Verwertung oder Beseiti-
gung von Baggergut zu vergleichen und
zu bewerten, um einen umweltfreundli-
chen und wirtschaftlich vertretbaren
Entsorgungsweg für das in Bremerha-
ven anfallende Baggergut zu eröffnen.
Hierbei geht es zunächst um die Sicher-
stellung einer kurzfristigen Lösung
(1999 bis 2001), ab 2002 unter Einbezie-
hung von F + E-Vorhaben um eine mit-
tel- bis langfristige Entsorgungs-
variante.

Auf der Versuchsdeponie Luneort sollen
drei Jahre beschränkte Untersuchungen
im Feldmaßstab durchgeführt werden,
um nachzuweisen, dass sich das
Tributylzinn innerhalb dieser Zeit über
Sauerstoffzufuhr und UV-Bestrahlung
mikrobiologisch abbaut.
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L 15/2 Leistungen nach den Richtli-
nien für die Gewährung einer
Sonderfahrdienstpauschale

Die Voraussetzung für Leistungen nach
den genannten Richtlinien („gewöhnli-
cher Aufenthalt in Bremen“) liegt nicht
vor.

L 15/22 Aufhebung einer befristeten
Ausnahmegenehmigung für
den Verkehrslandeplatz Lune-
ort

Die am 5. Juli 1999 erteilte Ausnahme-
genehmigung ist auf drei Jahre befristet
und unter dem Vorbehalt des jeder-
zeitigen Widerrufs gestellt. Die Ertei-
lung der Ausnahmebescheinigung ver-
stößt weder gegen geltendes Recht noch
führt sie zu unzumutbaren Belastungen.


